V/F/I-Info zu EDW-Sonderbeiträge im Entschädigungsverfahren Phoenix
vom 7.12.2006  –Auszug-
Sehr geehrte Damen und Herren, 

die für Anfang des Jahres 2007 (vgl. Protokoll der letzten V/F/I-Mitgliederversammlung) geplante Sonderbeitrags-Erhebung der EdW für das Entschädigungsverfahren Phoenix wird sich wohl noch verzögern. Die EdW war ursprünglich davon ausgegangen, dass ihr Ende des Jahres die Daten über die Forderungen der Phoenix-Anleger durch den Insolvenzverwalter der Phoenix Kapitaldienst GmbH, Herrn Rechtsanwalt Frank Schmitt, zur Verfügung gestellt werden.

Nach der aktuellen Gläubigerinformation im Insolvenzverfahren Phoenix vom 23. November 2006 (unter www.schubra.de) kann der Insolvenzplan, wegen noch anstehender inhaltlicher und rechtlicher Fragen dieses Jahr nicht mehr eingereicht werden. Weiter heißt es: 

„Zum anderen werden alle Forderungen der Anleger vor der Abstimmung des Insolvenzplanes geprüft werden müssen. Dies bedeutet, dass die Insolvenzverwaltung derzeit damit beschäftigt ist, die Forderung jedes einzelnen Anlegers zu berechnen. Hierzu müssen die tatsächlichen Handelsergebnisse (Verluste) der Phoenix verteilt und die vereinbarten Bestands-/Gewinnprovisionen neu ausgerechnet werden. Die sich aus der Berechnung ergebenden Ergebnisse müssen selbstverständlich überprüft und sodann mit den angemeldeten Forderungen verglichen werden.

Aus heutiger Sicht könnte diese Forderungsprüfung im Februar 2007 abgeschlossen werden, über das Ergebnis der Forderungsprüfung werden Sie schriftlich unterrichtet werden. Der Insolvenzplan (soweit die derzeit noch bestehenden Fragen geklärt sind) könnte dann im Laufe des Monats März 2007 eingereicht und allen Gläubigern zugestellt werden. Eine Abstimmung sollte sodann im April 2007 möglich sein.“

Nach diesem Zeitplan wäre die Forderungsprüfung dann im Februar 2007 abgeschlossen und eine gesicherte Datenbasis für die Entschädigung vorhanden. Es wird jedoch in dieser Gläubigerinformation darauf hingewiesen, dass es sich bei den zeitlichen Vorgaben um Prognosen handele und sich Verzögerungen aufgrund rechtlicher Einwände, technischer Komplikationen oder aus anderen unvorhersehbaren Einflüssen ergeben können.

Da die beiden Verfahren, Insolvenzplan und EdW-Entschädigungsverfahren aufeinander abgestimmt werden sollen, darf der Insolvenzplan wie auch das Entschädigungsverfahren der EdW nur auf einer einheitlichen Datengrundlage hinsichtlich der Höhe der Forderung des einzelnen Anleger/Gläubigers beruhen, dies wurde am 6.12.2006 auch von der EdW bestätigt. Für die Sonderbeitrags-Erhebung bedeutet dies ebenfalls eine weitere Verzögerung. Dazu, wann genau damit zu rechnen, wollte bzw. konnte die EdW sich nicht äußern. Die EdW hat sich nur insoweit geäußert, dass mit dem „Informationsschreiben“ wohl entgegen der ursprünglichen Planung in diesem Jahr nicht mehr zu rechnen sei.

Der eigentlichen Sonderbeitragerhebung soll ein Informationsschreiben der EdW vorausgehen, in dem sie die Sonderbeitragserhebung ankündigt. Dann soll ca. drei bis vier Wochen später der eigentliche Sonderbeitragsbescheid in Form einer Zahlungsaufforderung an das Institut ergehen. Maßgeblich für die Pflicht zur Zahlung des Sonderbeitrages ist die Zuordnung zur EdW im Zeitpunkt der Beitragserhebung. Das bedeutet das Institut muss um sonderbeitragspflichtig zu sein, im Zeitpunkt des Zugangs des Sonderbeitragsbescheides Mitglied der EdW sein, also über eine Erlaubnis der BAFin/BaKred verfügen, qua derer es der EdW automatisch zugeordnet ist. 

……

Sobald uns weitere Informationen vorliegen werden wir Ihnen diese zur Verfügung stellen.

Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen
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